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Stadt Geilenkirchen 28.10.2025

Einladung

zur 1. Sitzung des Rates der Stadt Geilenkirchen am

Mittwoch, dem 05.11.2025, 18:00 Uhr

im Großen Sitzungssaal, Markt 9, 52511 Geilenkirchen

Tagesordnung

I. off:Went licher Teil

1. Bestellung einer Schriftführung
Vorlage: 3454/2025

2. Einführung und Vereidigung des Bürgermeisters
Vorlage: 3455/2025

3. Wahl der stellvertretenden Bürgermeister/innen
Vorlage: 3456/2025

4. Einfuhrung und Verpflichtung der stellvertretenden Bürgermeister/innen und der
Obrigen Ratsmitglieder
Vorlage: 3457/2025

5. Antrag der FDP-Fraktion: Anderung/Erganzung der Geschaftsordnung für den Rat
der Stadt Geilenkirchen
Vorlage: 3459/2025

6. Bildung und Besetzung der Ausschüsse
Vorlage: 3460/2025

7. Verteilung und Besetzung der Ausschussvorsitze
Vorlage: 3461/2025

8. Besetzung der Drittorganisationen
Vorlage: 3462/2025

9. Wahl der Ortsvorsteher/innen
Vorlage: 3463/2025

10. Genehmigung von überplanmaßigen Aufwendungen und Ausgaben für das
Haushaltsjahr 2025
Vorlage: 3437/2025

11. Anfragen nach § 17 der Geschäftsordnung der Stadt Geilenkirchen

12. Fragestunde für Einwohner



11. Nichtöffentlicher Teil

13. Auftragsvergaben

13.1. Aufstellung Ober Auftragsvergaben nach § 11 Abs. 4 Buchstabe j) i. V. m. § 11 Abs.
5 der Zustandigkeitsordnung vom 16.12.1999
Vorlage: 3464/2025

14. Anfragen nach § 17 der Geschaftsordnung der Stadt Geilenkirchen

fpt\freundlichen Grüflen
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LAMA
Ddniela Ritzerfeld
Bürgermeisterin



Stadt Geilenkirchen 20.10.2025

Bekanntmachung
der Wahlleiterin der Stadt Geilenkirchen

Ober die Ersatzbestimmung für einen Stadtverordneten

Der Stadtverordnete der CDU-Fraktion im Rat der Stadt Geilenkirchen, Herr Dr. Armin Leon,
Karl-Arnold-Str. 85, 52511 Geilenkirchen, hat zum 01.11.2025 seinen Mandatsverzicht erklart
und ist damit aus dem Rat der Stadt Geilenkirchen ausgeschieden.

Nach den §§ 36 und 45 des Kommunalwahlgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung
vom 30.06.1998 (GV. NRW. S. 454), zuletzt geandert durch Gesetz vom 11. April 2019 (GV.
NRW. S. 202), wird festgestellt, dass

Herr Gregor Jangen, Hatterather Weg 17, 52511 Geilenkirchen
als Ersatzmann aus der Reserveliste der CDU-Fraktion am 01.11.2025 in die
Ratsvertretung einrückt.

Gegen diese Entscheidung können
a) jede/r Wahlberechtigte des Wahlgebietes,
b) die für das Wahlgebiet zustandige Leitung solcher Parteien, die an der Wahl

teilgenommen haben sowie
c) die Aufsichtsbehörden

binnen eines Monats nach Bekanntgabe Einspruch erheben, wenn sie eine Entscheidung Ober
die Gültigkeit dieser Feststellung nach § 40 (1) Buchstabe a bis c des o. a. Gesetzes für erfor-
derlich halten.
Der Einspruch ist bei der Wahlleiterin schriftlich einzureichen und mündlich zur Niederschrift
zur erklaren.

L
Daniela Ritzerfeld
Bürgermeisterin
als Wahlleiterin




















